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 Veröffentlicht am 14.05.1987

Norm

IPRG §48

Rechtssatz

Die Bedeutung des Mitverschuldens für die Schadensteilung steht in keinem strukturellen Zusammenhang mit der

Person, sodaß es insoweit sachgerecht ist, diese Frage nach dem Recht zu beurteilen, dem auch der Anspruch des

Verletzten unterliegt.
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